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Text 

Artikel 77 

Rechte des Küstenstaats am Festlandsockel 

(1) Der Küstenstaat übt über den Festlandsockel souveräne Rechte zum Zweck seiner Erforschung 
und der Ausbeutung seiner natürlichen Ressourcen aus. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Rechte sind insoweit ausschließlich, als niemand ohne ausdrückliche 
Zustimmung des Küstenstaats den Festlandsockel erforschen oder seine natürlichen Ressourcen 
ausbeuten darf, selbst wenn der Küstenstaat diese Tätigkeiten unterläßt. 

(3) Die Rechte des Küstenstaats am Festlandsockel sind weder von einer tatsächlichen oder 
nominellen Besitzergreifung noch von einer ausdrücklichen Erklärung abhängig. 

(4) Die in diesem Teil genannten natürlichen Ressourcen umfassen die mineralischen und sonstigen 
nichtlebenden Ressourcen des Meeresbodens und seines Untergrunds sowie die zu den seßhaften Arten 
gehörenden Lebewesen, das heißt solche, die im nutzbaren Stadium entweder unbeweglich auf oder unter 
dem Meeresboden verbleiben oder sich nur in ständigem körperlichen Kontakt mit dem Meeresboden 
oder seinem Untergrund fortbewegen können. 
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